
1. VERBUCHUNG VON SONSTIGEN 

FORDERUNGEN UND 

VERBINDLICHKEITEN 
 

Gemäß VRV 2015 sind sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (beispielsweise aus 

Transfers, Anlageverkäufen oder Abgaben), getrennt nach der Fälligkeit, darzustellen.  

 

Um diese rechtliche Vorgabe abzudecken, ist bei der Verbuchung dieser Vorgänge in der 

Rechnungs-/Gutschriftserfassung zusätzlich der korrekte Sonderhauptbuchvorgang 

auszuwählen: 

 

 

Die Verwendung des korrekten Sonderhauptbuchvorganges bewirkt, dass GeOrg auf die 

korrekten Abstimmkonten bucht: 

 

            

  SK Bezeichnung Konto  Kontobezeichnung   

  B Son. Forderung (kurzfristig) 283000 Sonstige kurzfristige Forderungen   

  D Son. Forderung (langfristig) 284000 Sonstige langfristige Forderungen   

  E Son. Verbindlichkeit (kurzfr.) 334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten   

  G Son. Verbindlichkeit (langfr.) 335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten   

  H Verbindlichkeiten aus Abgaben 333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben   

            
 



 Bei der Entscheidung ob die Forderung beziehungsweise Verbindlichkeit als kurzfristig oder 

langfristig einzustufen ist, ist der Zeitpunkt der Verbuchung maßgeblich. Wenn zum Zeitpunkt 

der Rechnungs-/Gutschriftserfassung der Geldeingang/-ausgang innerhalb eines Jahres zu 

erwarten ist, sind die Sonderhauptbuchvorgänge B bzw. E zu verwenden.  

 

Beispiel Anlagenverkauf: 

 

 

 

Damit diese Belege auch in der Kreditoreneinzelpostenliste sichtbar sind ist das Kennzeichen 

„Sonderhauptbuch“ zu setzten: 



 

Auch beim Ausgleich mit dem Kreditor ist bei Bedarf das Sonderhauptbuchkennzeichen zu 

setzten: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auch beim Ausgleich in der FEBAN ist bei Bedarf das Sonderhauptbuchkennzeichen zu setzten 

um die betroffenen Rechnungen bzw. Gutschriften zu selektieren. 

 

 

 

 

  



Bei folgenden Prozessen ist ein Sonderhauptbuchkennzeichen zu 

verwenden: 

 

1. Forderungen und Verbindlichkeiten aus Transfers/Anlagenverkäufe 
 

Beim Buchen von Rechnungen bzw. Gutschriften auf folgende Sachkonten sind die 

Sonderhauptbuchkennzeichen  

B Sonstige Forderungen kurzfristig  bzw. D Sonstige Forderung langfristig /  

E Sonstige Verbindlichkeiten kurzfristig  bzw. G Sonstige Verbindlichkeit langfristig 

zu verwenden: 

 

800000 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten 

801000 Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 

802000 Veräußerung von Gebäuden und Bauten 

803000 Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 

804000 Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

805000 Veräußerung von Kulturgütern 

806000 Veräußerung von Beteiligungen 

807000 Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten 

808000 Veräußerung von Waren 

 

300000 Kapitaltransfer von Bund 

301000 Kapitaltransfer von Land 

302000 Kapitaltransfer von Gemeinden 

303000 Kapitaltransfer von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts  

304000 Kapitaltransfers von Beteiligungen 

305000 Kapitaltransfers von Unternehmen 

306000 Kapitaltransfers von Finanzunternehmen 

307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten 

308000 Kapitaltransfer vom Ausland 

309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union  

 

750000 Transfers an Bund 

751000 Transfers an Länder 



752000 Transfers an Gemeinden 

753000 Transfers an Sozialversicherungsträger 

754000 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 

755000 Transfers an Unternehmen 

756000 Transfers an Finanzunternehmen 

757000 Transfers an private Organisationen 

759000 Transfers an Unternehmungen 

 

768000 Sonstige Transfers an private Haushalte 

 

770000 Kapitaltransfers an Bund 

771000 Kapitaltransfers an Länder 

772000 Kapitaltransfers an Gemeinden 

773000 Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger 

774000 Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts 

775000 Kapitaltransfers an Unternehmen 

776000 Kapitaltransfers an Finanzunternehmen 

777000 Kapitaltransfers an private Organisationen 

778000 Kapitaltransfers an private Haushalte 

779000 Investitions- und Tilgungszuschüssen zw. Unternehmungen 

 

780000 Transfers an das Ausland 

781000 Transfers an Beteiligungen 

785000 Kapitaltransfers an das Ausland 

786000 Kapitaltransfers an Beteilungen der Gemeinde 

 

2. Forderungen und Verbindlichkeiten aus Abgaben 
 

Beim Buchen von Rechnungen auf die Sachkonten  

710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG bzw. 

711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG  

ist das Sonderhauptbuchkennzeichen H Verbindlichkeiten aus Abgaben zu verwenden. 

 


